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Thema: (Rheingauer) Große 
Gewächse



Rheingau 
Grosses 
Gewächs

Im Jahr 2018 wurde das bisherige „Rheingau Erste Gewächs“ in „Rheingau 
Grosses Gewächs“ umbenannt.  
Um eine an das Verbraucherempfinden angepasste Lösung anzubieten, haben 
die Rheingau Grosses Gewächs Produzenten sich dafür entschieden, sich an 
eine deutschlandweit harmonisierende Begrifflichkeit anzulehnen, um dem 
Verbraucher eine einheitlich klare Begrifflichkeit für die Klassifizierung der 
Spitzengewächse zu kommunizieren. 
Die Rebflächen der Rheingau Grossen Gewächse sind weiterhin parzellenscharf 
abgesteckt und gehören zu den besten Weinlagen der Region. Die Weine 
werden durch ihre Herkunft mit den charakteristischen Böden und dem 
Mikroklima geprägt. 
Die Änderung des Namens wurde zum Anlass genommen die strengen 
Erzeugungskriterien des zukünftigen Rheingau Grosses Gewächs noch enger zu 
stecken. Die Produzenten entschieden sich den maximalen Restzuckergehalt 
von 13g/l auf 9g/l zu reduzieren, um das Geschmacksprofil noch klarer 
abzubilden. 
Basis für die neue Klassifizierung sind die bereits für das „Erste Gewächs“ 
aufgestellten Kriterien: nur Riesling bzw. Spätburgunder, Ertragshöchstgrenze 
von 50 hl/ha, selektive Handlese, Mostgewicht muss mindest. Spätlesequalität 
entsprechen, Mindestalkoholgehalt von 12 Vol.-% beim Riesling bzw. 13 Vol.-% 
beim Spätburgunder 
Die „Rheingauer Gütekarte“ (die als bundesweit einzige wissenschaftlich 
erarbeitete parzellengenaue Lagen-Kartierung gilt) bleibt gültig, soll aber in 
Zukunft regelmäßig „auf den Prüfstand“ gestellt werden. Dazu wurde eine 
Kommission einberufen, in der sowohl Vertreter der betroffenen Betriebe als 
auch Mitarbeiter der Prüfstelle des Regierungspräsidiums Darmstadt sitzen.



VDP Grosses 
Gewächs (1)

Als „VDP Grosses Gewächs“ werden die trockenen Weine der VDP 
Klassifikation „VDP Grosse Lage“ bezeichnet.  
Der schlechte Ruf des deutschen Weins und das Weingesetz von 1971 war 
die Initialzündung für eine eigene VDP Klassifikation, die seit 2002 
(Grosses Gewächs) bzw. 2012 (Grosse Lage) in ihrer jetzigen Form besteht. 
Die heutige Einstufung der Weinbergsgüte basiert unter anderem 
auf historischen Karten des deutschen Weinanbaus. 
Die Weine müssen aus einer vom VDP genau abgegrenzten „Großen Lage“ 
stammen. Neben dem Traubenadler-Logo des VDP sind die Weinflaschen 
der Mitglieder des VDP mit dem Logo VDP.GROSSES GEWÄCHS (GG-
Trauben-Logo als Glasprägung oder Abbildung auf Frontetikett) versehen. 
Ertrag: Die Ertragsmenge muss sich auf maximal 50 hl/ha beschränken. 
Lese und Lesezeitpunkt: Die Lese darf ausschließlich selektiv per Hand 
stattfinden. Das natürliche Mostgewicht muss mindestens 
Spätlesequalität haben. 
Vinifikation: Die Erzeugung muss mit traditionellen Produktionsverfahren 
bewerkstelligt werden. 
Außerhalb der sonstigen Betriebsprüfungen durch den VDP werden 
Anwärter für die Bezeichnung Großes Gewächs gesondert kontrolliert und 
geprüft. Die Arbeit im Weinberg und insbesondere das Ertragsniveau 
werden in jedem Weinberg während der gesamten Vegetation und auch 
kurz vor der Lese überwacht. Vor und nach der Abfüllung findet eine 
Verkostung durch eine Prüfungskommission statt. 



VDP Grosses 
Gewächs (2)

Folgende Rebsorten sind in den jeweiligen Weinregionen zugelassen: 
• Ahr: Spätburgunder, Frühburgunder 
• Mittelrhein: Riesling, Spätburgunder 
• Mosel-Saar-Ruwer: Riesling 
• Nahe: Riesling 
• Rheingau: Riesling, Spätburgunder 
• Hessische Bergstraße: Riesling, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, 

Spätburgunder 
• Rheinhessen: Riesling, Spätburgunder 
• Franken: Riesling, Silvaner, Weißer Burgunder, Spätburgunder 
• Saale-Unstrut: Riesling, Silvaner, Traminer, Weißer Burgunder, Grauer 

Burgunder, Spätburgunder, Frühburgunder 
• Sachsen: Riesling, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Spätburgunder, 

Frühburgunder, Traminer 
• Pfalz: Riesling, Weißer Burgunder, Spätburgunder 
• Württemberg: Riesling, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, 

Spätburgunder, Lemberger 
• Baden: Riesling, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Spätburgunder, 

Chardonnay, Lemberger (nur in der Badischen Bergstraße und im 
Kraichgau) 



Neues 
Weingesetz: 
„Grosses 
Gewächs“ (1)

Im Gegensatz zu der 4-stufigen Qualitätspyramide des VDP wurde 
mit dem neuen deutschen Weingesetz eine  gestufte Bezeichnung 
mit eigentlich 3 Pyramiden eingeführt, denn in der obersten 
Qualitätsstufe stecken noch einmal zwei weitere. 
Beim VDP bezeichnet man als Großes Gewächs einen trocken 
ausgebauten Wein aus Großer Lage und einen trocknen Wein aus 
Erster Lage als Erstes Gewächs. Auch nach dem neuen deutschen 
Weingesetz meinen das Große Gewächs und das Erste Gewächs 
einen trocken ausgebauten Weiß- oder Rotwein aus bester Lagen.



Neues 
Weingesetz: 
„Grosses 
Gewächs“ (2)

Die Regeln für „Großes Gewächs“: 

• Hektarhöchsterträge bei Steillagen 50 hl/ha sonst 60 hl/ha - dürfen 
maximal um 10% überschritten werden 

• nur Handlese 

• Alkohol mindestens 12% > 89° Öchsle 

• eine weitere Prüfung neben der amtlichen 

• die Weine dürfen erst ab 1. September des Jahres nach der Ernte in 
den Verkehr kommen 

Die Schutzgemeinschaften1 können noch individuellere und strengere 
Regeln festlegen, sogar nur für bestimmte Lagen, womit so etwas wie 
„Grand Cru Lagen“ das Tor geöffnet ist. (Nur dürfen sie nicht so heißen, 
weil Frankreich sich dies hat schützen lassen.) Parallel dürfen die VDP-
Winzer die genannten VDP-Marken weiterhin nutzen. 
1 Damit hat der Gesetzgeber das Festlegen von Regeln (im Rahmen des Gesetzes) nach „unten“ verlagert hin zu Verbänden und 
Gemeinschaften, was schon ab 2018 im Weingesetz geändert und nun weiter präzisiert wurde. Die Verbände haben auf Ebene der 
Weinbaugebiete solche Schutzgemeinschaften gebildet, die anerkannt wurden und beispielsweise in schwierigen Weinjahren 
Anträge auf Ausnahmen bei der Weinbereitung bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung stellen können, ohne dass 
die „Gesetz- und Verordnungsmaschine“ angeworfen werden muss. Vorbild sind die „Conseils Interprofessionnels“ in Frankreich 
oder die Consortien in Italien, die auch einen gewissen Regelungsspielraum haben und für das jeweilige Gebiet Festlegungen treffen 
können.










